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A. Staatskanzlei

Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland

Bek. d. StK v. 1. 9. 2021 — 203-11700-6 ROU —

Das Herrn Klaus Rainer Kirchhoff erteilte Exequatur als Ho-
norargeneralkonsul von Rumänien in Hamburg mit dem Konsu-
larbezirk umfassend die Länder Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist mit
Ablauf des 31. 8. 2021 erloschen.

Die honorargeneralkonsularische Vertretung von Rumänien
in Hamburg ist somit geschlossen.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1496

Entscheidung der LReg nach § 7 a des Ministergesetzes

Bek. d. StK v. 7. 9. 2021 — 01431/19 —

Frau Ministerin a. D. Dr. Carola Reimann hat der LReg nach
§ 7 a des Ministergesetzes angezeigt, nach ihrem am 1. 3. 2021
erfolgten Ausscheiden aus dem Amt eine Beschäftigung beim
Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen zum
1. 10. 2021 und zum 1. 1. 2022 die Tätigkeit der Vorstands-
vorsitzenden des Bundesverbands der Allgemeinen Ortskran-
kenkassen aufnehmen zu wollen.

Die LReg hat am 7. 9. 2021 beschlossen, die beabsichtigte Auf-
nahme der Tätigkeiten zum 1. 10. 2021 und zum 1. 1. 2022 nach
Maßgabe des § 7 a des Ministergesetzes nicht zu untersagen.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1496

C. Finanzministerium

Schul- und Kindertagesstättenbeihilfe 
an Bedienstete des Landes Niedersachsen 
während einer Verwendung im Ausland

RdErl. d. MF v. 1. 9. 2021 — VD3 1697/1 —

— VORIS 20444 —

Bezug: RdErl. v. 2. 11. 2015 (Nds. MBl. S. 1407)
— VORIS 20444 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 9. 2021 wie folgt
geändert:
In Nummer 5 wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2023“ ersetzt.

An die 
Dienststellen der Landesverwaltung 
Kommunen und die der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1496

K. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz

Öffentliche Bekanntmachung
zur Durchführung einer Online-Konsultation

in den Genehmigungsverfahren zur Stilllegung
und zum Abbau des Kernkraftwerks Grohnde (KWG) 
gemäß § 7 Abs. 3 Atomgesetz sowie zum Umgang mit 

radioaktiven Stoffen in einer Transportbereitstellungshalle
für radioaktive Abfälle und Reststoffe gemäß § 12 StrlSchG

und zum Bauantrag gemäß § 64 NBauO zur Errichtung
eines Lagers für radioaktive Abfälle und Reststoffe

am Standort Grohnde

Bek. d. MU v. 29. 7. 2021
— PT-KWG-40311/08/93/02, PT-KWG-40311/08/83/02 —

Bezug: a) Bek. v. 6. 4. 2021 (Nds. MBl. S. 740)
b) Bek. v. 6. 4. 2021 (Nds. MBl. S. 741)

Im Rahmen der Durchführung der mit Bezugsbekanntma-
chungen zu a und b bekannt gemachten Genehmigungsver-
fahren der PreussenElektra GmbH, Tresckowstraße 5, 30457
Hannover, wird gemäß § 11 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 1 und § 5
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AtVfV i. d. F. vom 3. 2. 1995 (BGBl. I S. 180),
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 11. 11. 2020
(BGBl. I S. 2428), und gemäß § 5 Abs. 2 bis 4 PlanSiG vom
20. 5. 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. 3. 2021 (BGBl. I S. 353), bekannt ge-
macht:

Das MU wird als Genehmigungsbehörde die zu den mit Be-
zugsbekanntmachungen zu a und b bekannt gemachten Vor-
haben rechtzeitig erhobenen Einwendungen mit denjenigen,
die Einwendungen erhoben haben, und der Antragstellerin im
Rahmen einer Online-Konsultation behandeln. Aufgrund der
nicht absehbaren weiteren Entwicklung der COVID-19-Pan-
demie wird anstelle eines physischen Erörterungstermins von
der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde eine Online-Kon-
sultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 PlanSiG durchgeführt. Diese
Online-Konsultation ersetzt den Erörterungstermin.

Die Online-Konsultation erfolgt in der Zeit vom 1. 10. 2021
bis 31. 12. 2021 schriftlich und ist in mehrere Phasen aufge-
teilt. In der ersten Phase vom 1. 10. 2021 bis zum 30. 10. 2021
erhalten die Einwenderinnen und Einwender Gelegenheit,
ihre vorgebrachten Einwendungen zu erläutern. In der zwei-
ten Phase erhält die Antragstellerin die Möglichkeit, zu den
Einwendungen Stellung zu nehmen. Ab 1. 12. 2021 beginnt
die letzte, dritte Phase, in der sich die Einwenderinnen und
Einwender erneut äußern können. Die Online Konsultation
endet am 31. 12. 2021.

Die Einwenderinnen und Einwender können ihre Erläute-
rungen im Rahmen der ersten und dritten Phase in schriftli-
cher Form an das Niedersächsische Ministerium für Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz, Archivstraße 2, 30169 Han-
nover oder elektronisch per E-Mail an die folgende E-Mail-
Adresse senden: einwendungen-kwg@mu.niedersachsen.de.

Der zu erörternde Sachverhalt sowie eine detaillierte Erläu-
terung des Verfahrensablaufs wird auf einer passwortgeschütz-
ten Plattform auf der Internetseite des MU unter www.umwelt.
niedersachsen.de bereitgestellt.

Zugang zu dieser Plattform erhalten die Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben. Diese werden von der Genehmi-
gungsbehörde schriftlich benachrichtigt und ihnen werden
die Zugangsdaten zu der Plattform mitgeteilt. Einwenderinnen
und Einwender, die eine entsprechende Mitteilung nicht er-
halten haben sollten, werden gebeten, sich unter der E-Mail-
Adresse „einwendungen-kwg@mu.niedersachsen.de“ zu melden.

Hinweise:
1. Die Online-Konsultation ist gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1
AtVfV nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind ausschließ-
lich die Personen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben.
Rechtzeitig sind Einwendungen, die innerhalb der Auslegungs-
frist bei den in den Bezugsbekanntmachungen zu a und b be-
zeichneten Stellen eingegangen sind. 
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2. Die Online-Konsultation dient dazu, die rechtzeitig erho-
benen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung
der Zulassungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Sie
soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegen-
heit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Einwendungen,
die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind im
Erörterungstermin nicht zu behandeln.
3. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist nicht ver-
pflichtend. Bei Nichtteilnahme am Online-Konsultationsver-
fahren bleiben fristgerecht eingegangene Einwendungen in
vollem Umfang bestehen und werden erörtert. Eine Wieder-
holung der bereits vorgebrachten Argumente in der Online-
Konsultation ist daher nicht erforderlich.
4. Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen ge-
mäß § 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG den bereits eingetretenen Aus-
schluss von Einwendungen unberührt.
5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist auch durch
einen Bevollmächtigten möglich. Hierzu ist eine entsprechen-
de Vollmacht auszustellen und dem Niedersächsischen Minis-
terium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Archiv-
straße 2, 30169 Hannover, zuzuleiten. Die Vollmacht ermäch-
tigt zu sämtlichen das Verfahren betreffenden Verfahrens-
handlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nichts anderes er-
gibt.
6. Mit dem Abschluss der Online-Konsultation ist das Anhö-
rungsverfahren beendet.
7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsulta-
tion oder durch eine Vertreterbestellung entstehen, können
nicht erstattet werden.
8. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten wird auf die
ausgelegte Datenschutzerklärung verwiesen. Diese kann auf
der Internetseite des MU abgerufen werden. Auf Wunsch wer-
den diese Informationen in Papierform übersandt.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1496

Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg

Anerkennung der
„Dr. Dorothea Liebeskind Stiftung“

Bek. d. ArL Lüneburg v. 24. 8. 2021 
— ArL LG.07-11741/556 —

Mit Schreiben vom 8. 7. 2021 hat das ArL Lüneburg als zu-
ständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG die durch eine
Verfügung von Todes wegen gegründete „Dr. Dorothea Liebes-
kind Stiftung“ mit Sitz in 21400 Horndorf (Gemeinde Reins-
torf) gemäß den §§ 83 und 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe sowie
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Dr. Dorothea Liebeskind Stiftung
c/o Herrn Wolfgang Jensen
Am Berge 9
21376 Eyendorf.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1497

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Klaus Heilmann Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 11. 8. 2021 
— 2.02-11741-09 (104) —

Mit Schreiben vom 11. 8. 2021 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts vom 21. 5. 2021 mit Satzung
vom 8. 7. 2021 die „Klaus Heilmann Stiftung“ mit Sitz in der
Stadt Georgsmarienhütte gemäß § 80 BGB als rechtsfähig an-
erkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Erziehung, insbe-
sondere der Kindererziehung, die Förderung der Berufsbil-
dung, die Förderung des Tierschutzes, die Förderung des Na-
turschutzes, die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, die
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere
die Ärzteversorgung in Krisengebieten. Der mildtätige Zweck
wird durch die Unterstützung von Personen i. S. von § 53 Nr. 2
AO verfolgt.

Die Anschrift der Stiftung lautet: 
Klaus Heilmann Stiftung
c/o Herrn Klaus Heilmann
Neuer Kamp 32
49124 Georgsmarienhütte.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1497

Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren;
Öffentliche Bekanntmachung 

(Salzgitter Flachstahl GmbH — 
Erweiterung der mechanisch-biologischen 

Abwasserbehandlungsanlage 
um eine Filtrations- und Adsorptionsstufe)

Bek. d. NLWKN v. 15. 9. 2021
— VI–62014-949-010 —

Bezug: Bek. v. 2. 6. 2021 (Nds. MBl. S. 998)

Die Firma Salzgitter Flachstahl GmbH, Eisenhüttenstraße 99,
38239 Salzgitter, hat einen Antrag auf Genehmigung der Er-
weiterung der mechanisch-biologischen Abwasserbehandlungs-
anlage um eine Filtrations- und Adsorptionsstufe gemäß § 60
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG i. V. m. § 2 IZÜV gestellt.

Das öffentliche Beteiligungsverfahren, in Form der Ausle-
gung der Antragsunterlagen, ist abgeschlossen. Da die erhobe-
nen Einwendungen nach Einschätzung der Behörde keiner
Erörterung bedürfen, findet gemäß § 4 IZÜV i. V. m. § 16 Abs. 1
Nr. 1 der 9. BImSchV der mit der Bezugsbekanntmachung
anberaumte Erörterungstermin vom 

Mittwoch, dem 6. 10. 2021, 10.00 Uhr, 
Stadt Salzgitter,

Rathaus,
Raum 68,

Joachim-Campe-Straße 6—8, 
38226 Salzgitter,

nicht statt.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in der Ent-

scheidungsfindung berücksichtigt, sofern sie für die Prüfung
der Genehmigung von Bedeutung sind.

Diese Bek. ist auch auf der Internetseite des NLWKN unter
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/offent-
liche_bekanntmachungen/ einsehbar.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1497
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung
(Salzgitter Flachstahl GmbH)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 2. 9. 2021
— BS 18-012 —

Bezug: Bek. v. 8. 6. 2021 (Nds. MBl. S. 1127)

Die Firma Salzgitter Flachstahl GmbH, Eisenhüttenstraße 99,
38239 Salzgitter, hat mit Antrag vom 22. 4. 2021 die Erteilung
einer Änderungsgenehmigung gemäß § 16 Abs. 1 i. V. m. § 10
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb der Feuerverzin-
kung 3 beantragt. 

Hiermit wird mitgeteilt, dass der für 

Freitag, den 15. 10. 2021, 10.00 Uhr,
bei der Stadt Salzgitter,

Ratssaal,
Joachim-Campe-Straße 6—8,

38226 Salzgitter,

angesetzte Erörterungstermin nicht stattfindet, da keine Ein-
wendungen erhoben wurden (§ 16 Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV).

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1498

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(MKW — Materialkreislauf- und 
Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 31. 8. 2021
— OL 20-112-01 —

Die Firma MKW — Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft
GmbH & Co. KG, Entsorgungszentrum Großefehn, Hoheberger
Weg 36, 26603 Aurich, hat mit Antrag vom 10. 7. 2020 die Er-
teilung einer Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur Be-
handlung von nicht gefährlichen Abfällen, zur Lagerung und
zum Umschlag von gefährlichen und nicht gefährlichen Ab-
fällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 10 550 t auf dem
Grundstück in 26629 Großefehn, Holtmeedeweg 6, Gemarkung
Aurich-Oldendorf, Flur 3, Flurstück 60/1, beantragt.

Im Genehmigungsverfahren ist im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung keine Einwendung erhobenen worden. Der für

Dienstag, den 21. 9. 2021, ab 10.00 Uhr,
bei der Gemeinde Großefehn,

Kanalstraße Süd 54,
26629 Großefehn,

geplante Erörterungstermin entfällt aufgrund von § 16 Abs. 1
Nr. 1 der 9. BImSchV.

Der Wegfall des Erörterungstermins wird gemäß § 12 Abs. 1
der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1498

Entscheidung nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(NeuConnect Deutschland GmbH, Berlin) 

Bek. d. GAA Oldenburg v. 31. 8. 2021
— OL 20-180-01 —

Das GAA Oldenburg hat der Firma NeuConnect Deutschland
GmbH, c/o Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Lützowplatz 10, 10785 Berlin, mit der Entscheidung vom
20. 8. 2021 eine erste Teilgenehmigung gemäß § 8 i. V. m.

§ 19 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Elek-
troumspannanlage inklusive der Konverteranlage mit 380 kV
Oberspannung am Betriebsstandort in Coldewei, 26388 Wil-
helmshaven, erteilt.

Gegenstand dieses Verfahrens waren im Wesentlichen die
folgenden Maßnahmen:
— Herstellung von Regenrückhaltebecken, Entwässerungsgrä-

ben und Einleitstellen,
— Erdbauarbeiten (Herstellung der Geländeaufschüttung),
— Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche und 
— infrastrukturelle Erschließung des Vorhabengrundstücks

(Trinkwasser- und Elektrizitäts-Anschlüsse).
Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen, um die Erfüllung

der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG sicher-
zustellen.

Der vollständige Bescheid und die genehmigten Antragsunter-
lagen können in der Zeit vom 16. 9. bis einschließlich 29. 9. 2021
bei folgenden Stellen eingesehen werden:
— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-

zen-Platz 8, 26122 Oldenburg (Oldenburg), Zimmer 433,
während der Dienststunden,
montags bis donnerstags
in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr;

— Stadt Wilhelmshaven, Rathausplatz 9, im Foyer des Tech-
nischen Rathauses, während der Dienststunden,
montags bis donnerstags
in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr;

aufgrund aktuell möglicher Einschränkungen beim Betreten
des Landesbehördenzentrums oder der Stadt Wilhelmshaven
hinsichtlich der COVID-19-Pandemie ist vorab ein telefoni-
scher Termin zur Einsichtnahme unter Tel. 0441 799-2419
(GAA Oldenburg) und Tel. 04421 16-26-38 (Stadt Wilhelms-
haven) zu vereinbaren.

Diese Bek. und der vollständige Genehmigungsbescheid sind
auch im Internet unter https://www.gewerbeaufsicht.nieder-
sachsen.de und dort über den Pfad „Bekanntmachungen w
Oldenburg — Emden — Osnabrück“ einsehbar.

Gemäß § 21 a der 9. BImSchV werden auf Antrag der Vor-
habenträgerin der verfügende Teil des Bescheides und die
Rechtsbehelfsbelehrung als Anlage öffentlich bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1498

Anlage

I. Tenor
1. Der Firma NeuConnect Deutschland GmbH, c/o Beiten
Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lützowplatz 10,
10785 Berlin, wird aufgrund ihres Antrages vom 18. 11. 2020,
zuletzt ergänzt durch Schreiben vom 29. 3. 2021 nach Maßgabe
dieses Bescheides die 1. Teilgenehmigung zur Errichtung einer
Elektroumspannanlage inkl. der Konverteranlage mit 380 kV
Oberspannung erteilt.
2. Gegenstand der ersten Teilgenehmigung

Die erste Teilgenehmigung umfasst folgende Maßnahmen:
— Herstellung von Regenrückhaltebecken, Entwässerungsgrä-

ben und Einleitstellen,
— Erdbauarbeiten (Herstellung der Geländeaufschüttung),
— Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche und 
— Infrastrukturelle Erschließung des Vorhabengrundstücks

(Trinkwasser- und ELT-Anschlüsse).
3. Standort der Anlage ist:
Ort: 26388 Wilhelmshaven
Straße: Coldewei
Gemarkung: Rüstringen
Flur: 21 und 22
Flurstücke: 17/2, 18/3, 16/3, 31/1, 31/2, 361/5, 283/6, 285/9,

354/32, 353/32, 356/51, 285/11, 16/6 und 350/31,
63/1.
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Die im Formular „Inhaltsverzeichnis“ im Einzelnen aufge-
führten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieses Bescheides
und liegen diesem zugrunde.*)
4. Konzentrationswirkung

Diese Genehmigung schließt folgende Entscheidungen mit ein:
— die Baugenehmigung gemäß § 59 Niedersächsischer Bau-

ordnung (NBauO),
— Plangenehmigung gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
— denkmalrechtliche Genehmigung gemäß §§ 10 und 13 Nie-

dersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG).
Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der be-

hördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von
der Genehmigung eingeschlossen werden.
5. Vorläufiges positives Gesamturteil

Im Hinblick auf alle Genehmigungsvoraussetzungen des § 6
BImSchG hat eine vorläufige Beurteilung ergeben, dass der Er-
richtung und dem Betrieb der gesamten Elektroumspannanlage
inkl. Konverteranlage, mit 380 kV Oberspannung keine von
vornherein unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen.
6. Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Gewerbeaufsichts-
amt Oldenburg, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg,
erhoben werden.

*) Hier nicht abgedruckt.

Stellenausschreibung

Bei der Stadt Stadthagen (rd. 22 500 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner), Kreisstadt im Landkreis Schaumburg und Einzugsbereich von
Hannover, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle unbe-
fristet zu besetzen:

Sachgebietsleitung Stadtplanung (w/m/d)
(BesGr. A 13/EntgeltGr. 13 TVöD)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter
www.stadthagen.de unter dem Pfad „Aktuelles w Stellenangebote“.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis zum 11. 10. 2021 an die Stadt Stadthagen, Fachbereich
Zentrale Dienste, Rathauspassage 1, 31655 Stadthagen, oder per E-Mail
an stadtverwaltung@stadthagen.de.

Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin des Fachbereichs Planen und
Bauen, Frau Dr. Ruprecht, Tel. 05721 782-132, zur Verfügung.
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Bekanntmachungen der Kommunen

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Selter und Nollenberg“ in den Landkreisen

Northeim, Hildesheim und Holzminden
vom 12.03.2021

Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 4, 22 Abs. 1 und 2, 26, 32 Abs. 2
und 3, 69 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290
der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328), i. V. m.
den §§ 14, 15, 19, 23, 25, 32 Abs. 1 und 43 Abs. 3 Nds. Aus-
führungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
vom 19.02.2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 11.11.2020 (Nds. GVBl. Nr. 43/2020 vom 03.12.2020
S. 451) wird verordnet:

§ 1
Landschaftsschutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird
zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Selter und Nollenberg“
erklärt.

(2) Das LSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Ith-Hils-
Bergland“ im „Weser-Leine-Bergland“. Es befindet sich in
der Stadt Einbeck im Landkreis Northeim und den Gemein-
den Freden (Leine) im Landkreis Hildesheim und Delligsen
im Landkreis Holzminden. Das LSG erstreckt sich zwischen
den Ortschaften Varrigsen und Bruchhof in Nordwest-
Südost-Richtung auf einer Länge von ca. 7,5 Kilometer. 

(3) Die Lage des LSG ist aus der mitveröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1:40.000 (Anlage 1) zu entnehmen, die
Grenze des LSG ergibt sich aus den maßgeblichen Detail-
karten im Maßstab 1:5.000 (Anlage 2.1 — 2.2). Die Detail-
karten werden im Wege der Ersatzbekanntmachung durch
die Möglichkeit der Einsichtnahme bekannt gemacht. Die
Grenze verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten
grauen Rasterbandes. Die Karten sind Bestandteil der Ver-
ordnung. Sie können von jedermann während der Dienst-
stunden bei den Landkreisen Northeim — Untere Natur-
schutzbehörde —, Hildesheim und Holzminden und bei der
Stadt Einbeck sowie den Gemeinden Freden (Leine) und
Delligsen unentgeltlich eingesehen werden. 

(4) Das LSG liegt vollständig im Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)
Gebiet 169 „Laubwälder und Klippenbereiche im Selter,
Hils und Greener Wald“ (FFH-Kennziffer DE 4024-332) ge-
mäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates
vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU
Nr. L 158 S. 193).

(5) Das LSG hat eine Größe von ca. 598 Hektar.

§ 2
Gebietscharakter und Schutzzweck

(1) Das LSG „Selter und Nollenberg“ umfasst einen langgestreck-
ten und mit großflächigen Waldmeister-Buchenwäldern
bestockten Höhenrücken. Geologisch handelt es sich um
einen ungleichseitigen Schichtkamm aus Kalken des Obe-
ren Jura (Korallenoolith) mit einem steilen Stirnhang nach
Nordosten und sanfter Rückabdachung bzw. flacher Hoch-
fläche im Südwesten. Vereinzelt finden sich am Nordost-
hang steile, bewaldete Blockschuttfelder, bei denen es auf-
grund der Bodenbeschaffenheit nach wie vor zu Rutschun-
gen kommen kann. Die absonnige Lage, hohe Niederschlags-
mengen, eine kleinteilige Reliefausformung und basen-
reiche Böden bilden die Voraussetzung für das Vorkom-
men kleinflächiger alter, teilweise uralter, totholzreicher
Schlucht- und Hangmischwälder. Sie sind eng verzahnt
mit Kalkfelsbiotopen und den umgebenden frischen Wald-
meister-Buchenwäldern. Vielfältige Farn- und Moosgesell-
schaften prägen diese Lebensräume feucht-schattiger Stand-
orte. Die Wälder dienen Fledermäusen, insbesondere dem
Großen Mausohr (Myotis myotis) und der Mopsfledermaus
(Barbastella barbastellus), als Jagdgebiete. Das LSG liegt im
Einzugsbereich mehrerer Wochenstubenquartiere dieser
Art. Am Südwesthang des Selters befindet sich ein klein-
flächiger Magerrasenkomplex. Zahlreiche Pflanzen- und
Tierarten der Roten Listen, darunter diverse Moose und
Farne wie die Hirschzunge (Asplenium scolopendrium) so-
wie die Wildkatze (Felis silvestris) und der Luchs (Lynx
lynx) kommen im Gebiet vor. Das LSG hat eine wichtige
Pufferfunktion für das angrenzende Naturschutzgebiet
„Selterklippen“. Gemeinsam bilden sie das größte zusammen-
hängende Schatthangwaldgebiet in Niedersachsen und ver-
mitteln ein beeindruckendes Landschaftsbild.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das LSG ist nach Maßgabe
der §§ 26 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 19
NAGBNatSchG
1. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter im Sinne dieser Verordnung,
einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Le-
bensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten,
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2. die Vielfalt, Eigenart, Schönheit sowie die kulturhisto-
rische Bedeutung der Landschaft in Verbindung mit ih-
rer besonderen Bedeutung für die Erholung.

(3) Besonderer Schutzzweck für das LSG ist die Erhaltung,
Entwicklung und Wiederherstellung 

1. struktur-, arten-, totholzreicher und mesophiler Buchen-
laubwälder mit
Rotbuche (Fagus sylvatica) und der Eichen- und Hain-
buchenmischwälder mit Stiel-Eiche (Quercus robur),

2. naturnaher Schlucht- und Hangschuttwälder, in mög-
lichst allen natürlichen Entwicklungsphasen, im Kom-
plex mit Kalkfelsbiotopen und ihrer gut entwickelten
Farn-, Flechten- und Moosgesellschaften, 

3. zusammenhängender Waldflächen mit dauerhaft un-
genutzten Bereichen natürlicher Waldentwicklung, in
möglichst allen natürlichen und naturnahen Entwick-
lungsphasen, mit einem überdurchschnittlich hohen
Anteil von Habitatbäumen sowie Alt- und Totholz,
insbesondere von einzelnen alten und uralten, teil-
weise kulturhistorisch gewachsenen Baumbeständen
zur dauerhaften Sicherung der Habitatkontinuität und
als Fledermausquartiere,

4. alter, in Teilen unterwuchsarmer Buchenwälder, die
sich aufgrund ihres Hallenwaldcharakters besonders
als Jagdgebiet für die lokalen Populationen des Gro-
ßen Mausohres eignen,

5. struktur- und artenreicher Waldränder, Waldlichtungs-
fluren, Feldgehölze, Gebüsche und Wegraine,

6. saumartenreicher Kalk-Magerrasen, 
7. der im Gebiet wild lebenden Pflanzen- und Tierarten

sowie ihrer Lebensgemeinschaften,
8. stabiler Populationen seltener oder geschützter Arten

sowie ihrer Biozönosen, insbesondere der Pflanzenar-
ten Gelber Eisenhut (Aconitum lycoctonum ssp. lycoc-
tonum), Großes Windröschen (Anemone sylvestris),
Hirschzunge (Asplenium scolopendrium), Braunstiel-
Streifenfarn (Asplenium trichomanes), Braunrote Sten-
delwurz (Epipactis atrorubens), Zierliches Labkraut
(Galium pumilum), Grüne Nieswurz (Helleborus viridis),
Schwarze Platterbse (Lathyrus niger), Gelappter Schild-
farn (Polystichum aculeatum), Mittlerer Tüpfelfarn
(Polypodium interjectum) sowie der wild lebenden
Tierarten, darunter die Säugetiere Wildkatze (Felis sil-
vestris), Luchs (Lynx lynx), Haselmaus (Muscardinus
avellanarius), die Fledermäuse Mopsfledermaus (Bar-
bastella barbastellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus
serotinus), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii),
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Großes Mau-
sohr (Myotis myotis), Kleine Bartfledermaus (Myotis
mystacinus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Gro-
ßer Abendsegler (Nyctalus noctula), Braunes Langohr
(Plecotus auritus), Graues Langohr (Plecotus austriacus),
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie die Vögel Uhu
(Bubo bubo), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Schwarz-
specht (Dryocopus martius), Wanderfalke (Falco pere-
grinus) und Rotmilan (Milvus milvus),

9. von Bodendenkmälern, geomorphologischen Beson-
derheiten sowie  besonderen Bodentypen, insbesondere
flacher Rendzinen an nicht erodierten Standorten und
Böden alter Waldstandorte, 

10. des Landschaftsbildes in seiner Vielfalt, besonderen
Eigenart und hervorragenden Schönheit sowie der Ruhe
und Ungestörtheit der Natur insbesondere zum Zwecke
des Landschaftserlebens sowie zum Schutz der Vögel
und Fledermäuse.

(4) Die Fläche des LSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohären-
ten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“; die
Unterschutzstellung des LSG trägt dazu bei, den günstigen
Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen
(LRT) und Arten im FFH-Gebiet 169 „Laubwälder und
Klippenbereiche im Selter, Hils und Greener Wald“ insge-
samt zu erhalten und wiederherzustellen.

§ 3

Besonderer Schutzzweck — Natura 2000

(1) Erhaltungsziele des FFH-Gebietes im LSG sind die Erhal-
tung, Entwicklung und Wiederherstellung günstiger Erhal-
tungszustände

1. insbesondere des prioritären Lebensraumtyps gemäß
Anhang I der FFH- Richtlinie:

a) 9180 „Schlucht- und Hangmischwälder“ als natur-
nahe, strukturreiche Bestände mit natürlichem Re-
lief und intakter Bodenstruktur innerhalb möglichst
großflächiger und unzerschnittener, naturnaher
Waldgebiete. Die Bestände umfassen möglichst alle
natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen
in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem
Flächenanteil. Die Baumschicht wird von Esche
(Fraxinus excelsior) und Berg-Ahorn (Acer pseudo-
platanus) unter Beimischung von Berg-Ulme (Ulmus
glabra) oder Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) und
auf Teilflächen auch von Rotbuche (Fagus sylvatica)
bestimmt. Die Strauchschicht setzt sich aus den
standorttypischen charakteristischen Arten wie Rote
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Alpen-Johan-
nisbeere (Ribes alpinum), Stachelbeere (Ribes uva-
crispa) und Trauben-Holunder (Sambucus racemosa)
zusammen. Die Krautschicht besteht aus den stand-
orttypischen charakteristischen Arten wie Christophs-
kraut (Actaea spicata), Ausdauerndes Silberblatt
(Lunaria rediviva), den Farnen Hirschzunge (Asple-
nium scolopendrium), Braunstiel-Streifenfarne (Asple-
nium trichomanes), Blasenfarn (Cystopteris fragilis),
Wurmfarn (Drypteris filix-mas), Gelappter Schild-
farn (Polystichum aculeatum) sowie den Moosen
Glattes Neckermoos (Neckera complanata), Kraus-
blättriges Neckermoos (Neckera crispa) und Fuchs-
schwanz-Baummoos (Thamnobryum alopecurum).
Die Ausprägungen der Schlucht- und Schatthang-
wälder weisen ein feucht-kühles Bestandsklima,
Moos- und Farnreichtum sowie spezifische Habitat-
strukturen wie Felsen und Felsschutt auf. Die Na-
turverjüngung der typischen Baumarten ist ohne
Gatter möglich. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäu-
men und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie
von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist
überdurchschnittlich hoch. Die charakteristischen
Pflanzen- und Tierarten kommen in stabilen Popu-
lationen vor, 

2. sowie der übrigen Lebensraumtypen gemäß Anhang I
der FFH-Richtlinie:

a) 6210 „Kalktrockenrasen und ihre Verbuschungs-
stadien“ als arten- und strukturreicher Kalk-Mager-
rasen, vergesellschaftet mit Weißdorn-Schlehen-
Gebüschen, mit einem ausgewogenen Verhältnis
zwischen lückigen, kurzrasigen, hochwüchsigen,
gehölzfreien und gehölzreichen Partien. Die charak-
teristischen Pflanzenarten, darunter Gewöhnliches
Zittergras (Briza media), Frühlings-Segge (Carex ca-
ryophyllea), Blaugrüne Segge (Carex flacca), Gold-
distel (Carlina vulgaris), Pyramiden-Schillergras
(Koeleria pyramidata ssp. pyramidata), Kleine Biber-
nelle (Pimpinella saxifraga), Schopfiges Kreuzblüm-
chen (Polygama comosa), Frühlings-Fingerkraut (Po-
tentilla neumanniana), Knolliger Hahnenfuß (Ranun-
culus bulbosus ssp. bulbosus), Kleiner Wiesenknopf
(Sanguisorba minor ssp. minor), Tauben-Skabiose
(Scabiosa columbaria ssp. columbaria), Arznei-Thy-
mian (Thymus pulegioides ssp. pulegioides) und
Rauhaariges Veilchen (Viola hirta), und Tierarten,
insbesondere Tagfalter, kommen in stabilen Popu-
lationen vor,

b) 9130 „Waldmeister-Buchenwälder“ als naturnahe,
großflächige und unzerschnittene strukturreiche
Buchenwälder auf mehr oder weniger basenrei-
chen, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standor-
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ten mit natürlichem Relief und intakter Boden-
struktur, inklusive Übergängen zum Hainsimsen-
Buchenwald. Die Bestände umfassen alle natürli-
chen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mög-
lichst kleinräumigem, mosaikartigem Nebeneinan-
der. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und
sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von star-
kem, liegendem und stehendem Totholz ist über-
durchschnittlich hoch. Die Baumschicht wird von
Rotbuche (Fagus sylvatica) dominiert. Die Naturver-
jüngung der Buche und der lebensraumtypischen,
standortgerechten Mischbaumarten wie Bergahorn
(Acer pseudoplatanus), Sand-Birke (Betula pendula),
Hainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus ex-
celsior) und Berg-Ulme (Ulmus glabra) ist in der Re-
gel ohne Gatter möglich. Die lebensraumtypischen
Pflanzenarten der mesophilen Buchenwälder wie
Bärlauch (Allium ursinum), Buschwindröschen
(Anemone nemorosa), Gefleckter Aronstab (Arum
maculatum), Wald-Frauenfarn (Athyrium filix-femi-
na), Wald-Segge (Carex sylvatica), Wald-Zwenke
(Brachypodium sylvaticum), Großes Hexenkraut
(Circaea lutetiana), Wald-Knäuelgras (Dactylis poly-
gama), Waldmeister (Galium odoratum), Wald-Haar-
gerste (Hordelymus europaeus), Einblütiges Perlgras
(Melica uniflora), Wald-Bingelkraut (Mercurialis pe-
rennis) sowie Wald-Veilchen (Viola reichbachiana)
und Tierarten, darunter Fledermausarten wie Gro-
ßes Mausohr (Myotis myotis) und Großer Abendsegler
(Nyctalus noctula) sowie Vogelarten wie Schwarz-
storch (Ciconia nigra), Schwarzspecht (Dryocopus
martius) und Rotmilan (Milvus milvus) kommen in
stabilen Populationen vor,

3. insbesondere der Tierart gemäß Anhang II der FFH-
Richtlinie:

a) „Großes Mausohr (Myotis myotis)“ als eine vitale,
langfristig überlebensfähige Population durch Er-
haltung und Wiederherstellung eines für die Art ge-
eigneten Jagdlebensraums, von Winterquartieren
wie ungestörten Felsspalten, Höhlen und Schäch-
ten, von für die Art geeigneten Ruhestätten und
Paarungsquartieren in naturnahen Laubwaldbe-
ständen mit einem höhlenreichen Habitatbaumbe-
stand (Alt- und Totholz) und geeigneter Struktur
aus zumindest teilweise unterwuchsfreien und un-
terwuchsarmen Hallenwaldbereichen in einem
langfristig gesicherten Altersklassenmosaik sowie
in Kontakt mit einer strukturreichen und extensiv
genutzten Kulturlandschaft mit zeitweise kurzra-
sigen Wiesen, Mähwiesen und -weiden als Jagdle-
bensraum.

§ 4

Verbote

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind gemäß § 26 Abs. 2
BNatSchG unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1
BNatSchG, neben den Verboten und Einschränkungen aus
anderen Rechtsvorschriften, folgende Handlungen verbo-
ten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem
besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen:

1. Windkraftanlagen, Freileitungen oder Funkmasten so-
wie nicht privilegierte bauliche Anlagen jeglicher Art
zu errichten, auch wenn diese keiner Genehmigung
bedürfen oder nur vorübergehender Art sind,

2. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln sowie Werbeeinrich-
tungen anzubringen oder aufzustellen; ausgenommen
sind jene, die behördlich zugelassen sind, sich auf den
Naturschutz, die Forstwirtschaft oder den Verkehr be-
ziehen oder als Ortshinweis dienen,

3. natürlich aufgebaute Waldränder bestehend aus Saum,
Mantel und Trauf sowie Waldlichtungsfluren, Feldge-
hölze, außerhalb des Waldes stehende Gebüsche so-
wie Wegraine zu beseitigen oder zu beeinträchtigen,

4. Bodenbestandteile einzubringen, zu entnehmen oder
sonst die Bodengestalt zu verändern, bekannte oder
bisher unbekannte Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4
NDSchG, geomorphologische Besonderheiten wie Hohl-
wege, aufgelassene Steinbrüche und Ackerterrassen
sowie besondere Bodentypen, insbesondere flacher
Rendzinen an nicht erodierten Standorten und Böden
alter Waldstandorte zu beseitigen oder zu beeinträch-
tigen,

5. der Umbruch von dem in den maßgeblichen Karten
(Anlagen 2.1 — 2.2) dargestellten „Grünland“ zur Er-
neuerung oder Umwandlung in Acker,

6. wildwachsende Pflanzen zu beschädigen oder zu ent-
nehmen; ausgenommen ist die nicht gewerbsmäßige,
pflegliche Entnahme von wild lebenden Blumen, Grä-
sern, Farnen, Moosen, Flechten, Früchten, Pilzen, Tee-
und Heilkräutern sowie Zweigen wild lebender Pflan-
zen aus der Natur in geringen Mengen für den persön-
lichen Bedarf unter Beachtung der artenschutzrecht-
lichen Vorschriften,

7. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu fangen, zu ihrem Fang geeignete Vor-
richtungen anzubringen oder aufzustellen, sie zu ver-
letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-,
Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen, zu zerstören oder aufzusu-
chen,

8. die Ruhe und Ungestörtheit der Natur durch Lärm,
Licht oder auf andere Weise zu stören,

9. Hunde während der allgemeinen Brut-, Setz- und Auf-
zuchtzeit vom 01.04. — 15.07. frei laufen zu lassen;
ausgenommen sind Herdenschutzhunde, Hüte- und
Jagdhunde, Diensthunde von Polizei und Zoll sowie
ausgebildete Rettungs- und Blindenhunde unter recht-
mäßiger Ausübung ihrer Aufgaben,

10. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten oder gentechnisch veränderte Organis-
men auszubringen oder anzusiedeln, 

11. Abfälle im Sinne des § 3 KrWG sowie außerhalb der
Wege sonstige Materialien (z. B. zum Wegebau) einzu-
bringen oder abzulagern,

12. zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entzünden,
13. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-

ßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeugen zu befah-
ren oder Kraftfahrzeuge dort abzustellen, das Radfah-
ren sowie das Reiten im LSG außerhalb der tatsäch-
lich öffentlichen Wege im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 2
NWaldLG; nicht als Wege gelten u. a. Trampelpfade,
Wildwechsel, Waldschneisen und Rückegassen.

(2) Darüber hinaus sind im LSG alle Handlungen verboten,
die geeignet sind, die in § 3 genannten Lebensraumtypen
und Arten als maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets
erheblich zu beeinträchtigen.

(3) Verbote nach anderen naturschutzrechtlichen Bestimmun-
gen bleiben unberührt.

§ 5
Erlaubnisvorbehalte

(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedarf es der vorherigen Er-
laubnis der zuständigen Naturschutzbehörde:
1. privilegierte bauliche Anlagen jeglicher Art sowie Ein-

richtungen zur Erholung in und zum Erleben der Natur
zu errichten, auch wenn diese keiner Genehmigung be-
dürfen oder nur vorübergehender Art sind,

2. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln, die der Umweltbildung
dienen sowie Markierungen und Wegweiser für den
Freizeitsport (z. B. Wandern, Radfahren und Walking)
anzubringen oder aufzustellen,

3. unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Droh-
nen) zu betreiben sowie mit bemannten Luftfahrzeu-
gen (z. B. Ballonen, Hubschraubern) zu starten und zu
landen,
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4. organisierte Veranstaltungen (z. B. Crossläufe und MTB-
Rennen) durchzuführen,

5. Geocaching-Punkte zu setzen.
(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 wird erteilt, wenn der in § 2

Abs. 1 beschriebene Gebietscharakter durch die Maßnah-
me nicht verändert wird, die Maßnahme dem in § 2 Abs. 3
sowie in § 3 genannten besonderen Schutzzweck nicht zu-
widerläuft oder die in § 3 Abs. 1 genannten Lebensraum-
typen und Arten nicht erheblich beeinträchtigt werden
können. Die Erteilung der Erlaubnis kann mit Regelungen
zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden.

§ 6
Freistellungen

(1) Die in den Abs. 2 bis 6 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Verboten des § 4 Abs. 1 und 2
und den Erlaubnisvorbehalten des § 5 Abs. 1 freigestellt.

(2) Allgemein freigestellt sind:
1. das Befahren des Gebietes 

a) durch die Eigentümerinnen, die Eigentümer und
Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur
rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der
Grundstücke,

b) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Auf-
gaben,

c) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentli-
cher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung
der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden,

d) zur wissenschaftlichen Forschung, Lehre, Infor-
mation und Bildung mit vorheriger Anzeige bei der
zuständigen Naturschutzbehörde sowie zur Aus-
übung der Bildungs- und Erziehungsarbeit gemäß
§ 15 Abs. 4 Nr. 3 NWaldLG,

e) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen ge-
mäß § 5 Abs. 1 Nr. 4,

2. die Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr oder Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger
Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde, es
sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erheb-
liche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in
diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde im
Nachgang unverzüglich über die durchgeführten
Maßnahmen zu unterrichten,

3. die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und
Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anord-
nung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit
deren Zustimmung,

4. die Beseitigung und das Management von invasiven
und/oder gebietsfremden Arten; der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und ein gezieltes
Neozoen-Management mit vorheriger Anzeige bei der
zuständigen Naturschutzbehörde,

5. die ordnungsgemäße Unterhaltung der rechtmäßig be-
stehenden Wege in der vorhandenen Breite, mit milieu-
angepasstem Material, jedoch ohne Verwendung von
Bau- und Ziegelschutt sowie Teer- und Asphaltauf-
brüchen (Anlage 3 bleibt unberührt) mit Ausnahme
der Regelung in § 4 Abs. 1 Nr. 11, und die Erhaltung
des Lichtraumprofils durch fachgerechten Schnitt, so-
weit dies für die freigestellten Nutzungen erforderlich
ist, 

6. der Neu- und Ausbau sowie die Instandsetzung von
Wegen mit Zustimmung bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

7. die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege von
Wegrändern, Feldgehölzen, Hecken und Gebüschen,

8. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der be-
stehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen,

9. das Starten und Landen von bemannten Luftfahrzeu-
gen der Bundeswehr sowie in Notfallsituationen, das
Betreiben von unbemannten Luftfahrzeugen (z. B.
Modellflugzeuge, Drohnen) zu land- und forstwirtschaft-
lichen, jagdlichen oder wissenschaftlichen Zwecken
sowie zu Vermessungs- und Kontrollarbeiten mit vor-
heriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbe-
hörde, unter Aufsicht von oder durch Behörden zur
Erfüllung ihrer Aufgaben.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis gemäß § 5
Abs. 2 BNatSchG mit Ausnahme der Regelung in § 4 Abs. 1
Nr. 4, 5 sowie unter Einhaltung der Vorgaben des § 6
Abs. 4.

(4) Freigestellt ist die Nutzung des in der maßgeblichen Karte
(Anlage 2.1) dargestellten Lebensraumtyps „Kalktrocken-
rasen und ihre Verbuschungsstadien“ (LRT 6210) mit Zu-
stimmung oder auf Anordnung der zuständigen Natur-
schutzbehörde; alle Maßnahmen zur Pflege und Entwick-
lung der Bereiche sind mit der zuständigen Naturschutz-
behörde einvernehmlich im Managementplan abzustim-
men.

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im Wald
im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des § 11 NWaldLG
unter Maßgabe der Anlage 3 dieser Verordnung.

(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd
einschließlich temporärer Errichtungen von Zäunen zur
Abwehr von Wildschäden nach folgenden Vorgaben:
1. Die Neuanlage von

a) Wildäckern, Wildäsungsflächen und Hegebüschen
außerhalb der in den maßgeblichen Karten (An-
lage 2.1 — 2.2) dargestellten Flächen mit Lebens-
raumtypen,

b) anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in nicht
ortsüblicher und in nicht landschaftsangepasster
Art

bedarf der vorherigen Anzeige bei der zuständigen
Naturschutzbehörde.

2. Die Neuanlage von
a) Wildäckern, Wildäsungsflächen, Hegebüschen im

Bereich der in den maßgeblichen Karten (An-
lage 2.1 — 2.2) dargestellten Flächen mit Lebens-
raumtypen,

b) sowie Stellen zum Kirren und mit dem Boden fest
verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen
im Bereich der in den maßgeblichen Karten (An-
lage 2.1 — 2.2) dargestellten Flächen im Bereich der
LRT „Kalktrockenrasen und ihre Verbuschungssta-
dien“ (LRT 6210) und „Schlucht- und Hangmisch-
wälder“ (LRT 9180)

bedarf der Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde.

(7) Die zuständige Naturschutzbehörde kann angezeigte
Maßnahmen untersagen, wenn und soweit der in § 2 be-
schriebene Gebietscharakter durch die Maßnahme verän-
dert wird, die Maßnahme dem in § 2 Abs. 3 sowie in § 3
genannten besonderen Schutzzweck zuwiderläuft oder
die in § 3 Abs. 1 genannten Lebensraumtypen und Arten
erheblich beeinträchtigt werden können. Die zuständige
Naturschutzbehörde kann Regelungen zu Zeitpunkt, Ort
und Ausführungsweise treffen. Die in Abs. 2, 5 und 6 ge-
nannten Maßnahmen sind der zuständigen Naturschutz-
behörde mindestens 21 Tage vorher anzuzeigen.

(8) Die zuständige Naturschutzbehörde erteilt bei den in den
Abs. 2, 4, 5 und 6 genannten Fällen die erforderliche Zu-
stimmung, wenn und soweit der in § 2 beschriebene Ge-
bietscharakter durch die Maßnahme nicht verändert
wird, die Maßnahme dem in § 2 Abs. 3 sowie in § 3 ge-
nannten besonderen Schutzzweck nicht zuwiderläuft
oder die in § 3 Abs. 1 genannten Lebensraumtypen und
Arten nicht erheblich beeinträchtigt werden können. Im
Zustimmungsverfahren können von der zuständigen Na-
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turschutzbehörde Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Aus-
führungsweise getroffen werden.

(9) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 24
NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt.

(10) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen,
Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-
rührt.

§ 7
Befreiungen

(1) Von den Geboten und Verboten dieser Verordnung kann
die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67
BNatSchG i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewäh-
ren.

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten
kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prü-
fung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26
NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verord-
nung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind.

§ 8
Anordnungsbefugnis

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die
zuständige Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des
bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 4,
die Erlaubnisvorbehalte des § 5 oder gegen die Freistellungs-
voraussetzungen des § 6 einschließlich der Zustimmungsvor-
behalte und Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoßen
wurde und Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, be-
schädigt oder verändert worden sind.

§ 9
Pflege-, Entwicklungs- 

und Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer und

Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgen-
den durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordne-
ten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden:
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und

Wiederherstellung im Sinne des § 8 des LSG oder ein-
zelner seiner Bestandteile,

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des
LSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information
über das LSG.

(2) Zu dulden sind insbesondere
1. die in einem Bewirtschaftungsplan, Managementplan,

Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungsplan
für das LSG dargestellten Maßnahmen,

2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnah-
men, wie z. B. die mechanische Entbuschung von Le-
bensraum- und Biotoptypen.

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG blei-
ben unberührt.

§ 10
Umsetzung von Erhaltungs- 

und Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Die in den §§ 4 und 5 dieser Verordnung enthaltenen Re-

gelungen dienen insbesondere der Erhaltung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der im LSG vorkommenden FFH-
Lebensraumtypen und Anhang II-Arten sowie in gleichem
Maße der unter § 2 dieser Verordnung beschriebenen Ar-
ten und Schutzgüter.

(2) Die in § 9 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen
Maßnahmen dienen darüber hinaus der Erhaltung oder
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
der im LSG vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und
Anhang II-Arten.

(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 8 dieser Verord-
nung vorgesehenen Maßnahmen dienen insbesondere
1. Pflege-, Entwicklungs-, und Wiederherstellungsmaßnah-

men der zuständigen Naturschutzbehörde,
2. freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen

des Vertragsnaturschutzes,
3. Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs.1 NAGBNatSchG.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß § 69 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3
Satz 1 Nr. 4 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig den Vorschriften der §§ 4 oder 5 zuwiderhan-
delt, ohne dass eine Erlaubnis erteilt wurde, die Vorausset-
zungen einer Freistellung nach § 6 vorliegen oder eine
Befreiung nach § 7 dieser Verordnung gewährt wurde. Die
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG
mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahn-
det werden. 

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

(2) Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Selter“
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hildesheim Nr. 40 v.
06.10.2004, S. 542) wird gleichzeitig im Geltungsbereich
dieser Verordnung aufgehoben.

Northeim, den 12.03.2021

Astrid Klinkert-Kittel

Landrätin

— Nds. MBl. Nr. 37/2021 S. 1499
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Übersichtskarte zur Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet "Selter und Nollenberg"

in den Landkreisen Northeim, Hildesheim und Holzminden (Anlage 1)

Maßstab 1:40.000 0 1.500 3.000750 Meter

Kartengrundlage: DTK 100
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
            und Niedersächsische Landesforsten © 2020

Landkreis Northeim
Northeim, den 12.03.2021

Astrid Klinkert-Kittel
Landrätin

Legende

Lage des Landschaftschutzgebietes

Fläche zur Umsetzung der FFH-Richtlinie

Landkreisgrenzen

Landkreis
Northeim

Landkreis
Hildesheim

Landkreis
Holzminden
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Anlage 3

Außerhalb der als „Fläche mit natürlicher Waldentwicklung“
in den maßgeblichen Karten (Anlage 2.1 — 2.2) dargestellten
Bereiche des LSG ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im
Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des § 11
NWaldLG freigestellt, einschließlich der Errichtung und Un-
terhaltung von Zäunen und Gattern und der Nutzung und Un-
terhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und An-
lagen sowie nach folgenden Vorgaben:
1. auf allen in den maßgeblichen Karten (Anlage 2.1 — 2.2)

dargestellten Waldflächen mit den wertbestimmenden Le-
bensraumtypen, „Waldmeister-Buchenwälder“ (LRT 9130)
und „Schlucht- und Hangmischwälder“ (LRT 9180) soweit
a) ein Kahlschlag1) unterbleibt und die Holzentnahme nur

einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb
vollzogen wird,

b) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Alt-
holzbeständen die Feinerschließungslinien einen Min-
destabstand der Gassenmitten von 40 Metern zuein-
ander haben,

c) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschlie-
ßungslinien unterbleibt, ausgenommen sind Maßnah-
men zur Vorbereitung der Verjüngung,

d) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege
in der Zeit vom 1. März bis 31. August nur mit Zustim-
mung der Naturschutzbehörde erfolgt,

e) eine Düngung unterbleibt,
f) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht

mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbehör-
de angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Ein-
leitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche
plätze- oder streifenweise Bodenverwundung,

g) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht
mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbehör-
de angezeigt worden ist,

h) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden
vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflanzen-
schutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht
mindestens zehn Werktage vorher der Naturschutzbe-
hörde angezeigt worden und eine erhebliche Beein-
trächtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34
Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlos-
sen ist,

i) eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn die-
se nicht mindestens einen Monat vorher der Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt
die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von
nicht mehr als 100 Kilogramm milieuangepasstem Ma-
terial pro Quadratmeter,

j) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit Zustimmung
der Naturschutzbehörde erfolgt,

2. zusätzlich zu Nr. 1 auf allen in den maßgeblichen Karten
(Anlage 2.1 — 2.2) dargestellten Waldflächen mit wertbe-
stimmenden Lebensraumtypen „Waldmeister-Buchenwäl-
der“ (LRT 9130), die nach dem Ergebnis der Basiserfassung
den Erhaltungszustand2) „B“ oder „C“ aufweisen, soweit
a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege

aa) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebens-
raumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin, des
jeweiligen Eigentümers, der jeweiligen Grund-
stücksgemeinschaft oder des jeweiligen forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlusses (FWZ) erhalten
bleibt oder entwickelt wird,

1) Die „Begriffsbestimmungen zu den Abschnitten A und B“ aus der
Anlage C zu Nummer 1.6 des Erlasses zur Unterschutzstellung von
Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverord-
nung (Gemäß RdErl. d. MU u. d. ML v. 21.10.2015 – 27a/22002 07)
und die Ausführungen des Praxisleitfadens „Natura 2000 in nieder-
sächsischen Wäldern“ von dem MU- und dem ML-Niedersachsen
sind zu beachten.

2) Die im Folgenden genannten Erhaltungszustände (EHZ) beziehen
sich auf den aggregierten Gesamterhaltungszustand der Waldle-
bensraumtypen (siehe hierzu das gemeinsame NLF/NFP/ NLWKN-
Papier „Bewertung von Waldlebensraumtypen in FFH-Gebieten in
den niedersächsischen Landesforsten“ vom 28.01.2011). Hiervon
ausgenommen ist eine räumlich abgetrennte in der maßgeblichen
Karte Anlage 2.1 dargestellte Teilfläche des LRT 9130. Diese wird
abweichend vom Gesamterhaltungszustand B mit EHZ A festge-
setzt.

bb) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentümers,
der jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder des
jeweiligen FWZ mindestens drei lebende Altholz-
bäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und
bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Feh-
len von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraum-
typfläche der jeweiligen Eigentümerin, des jeweili-
gen Eigentümers, der jeweiligen Grundstücksge-
meinschaft oder des jeweiligen FWZ ab der dritten
Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von
Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habi-
tatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelun-
gen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen
bleiben unberührt,

cc) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweili-
gen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentümers, der
jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder des je-
weiligen FWZ mindestens zwei Stück stehendes
oder liegendes starkes Totholz bis zum natürli-
chen Zerfall belassen werden,

dd) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentümers,
der jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder des
jeweiligen FWZ lebensraumtypische Baumarten3)
erhalten bleiben oder entwickelt werden,4)

b) bei künstlicher Verjüngung auf mindestens 90 % der
Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumarten an-
gepflanzt oder gesät werden,

3. zusätzlich zu Nr. 2 auf allen in den maßgeblichen Karten
(Anlage 2.1 — 2.2) dargestellten Waldflächen mit wertbe-
stimmenden Lebensraumtypen „Waldmeister-Buchenwäl-
der“ (LRT 9130) und „Schlucht- und Hangmischwälder“
(LRT 9180), die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den
Erhaltungszustand „A“ aufweisen, soweit
a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege

aa) ein Altholzanteil von mindestens 35 % der Lebens-
raumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin, des
jeweiligen Eigentümers, der jeweiligen Grund-
stücksgemeinschaft oder des jeweiligen FWZ er-
halten bleibt,

bb) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentümers,
der jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder des
jeweiligen FWZ mindestens sechs lebende Altholz-
bäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und
bis zum natürlichen Zerfall belassen werden; ar-
tenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von
Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt,

cc) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweili-
gen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentümers, der
jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder des je-
weiligen FWZ mindestens drei Stück stehendes
oder liegendes starkes Totholz bis zum natürli-
chen Zerfall belassen werden,

dd) auf mindestens 90 % der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin, des jeweiligen Eigentü-
mers, der jeweiligen Grundstücksgemeinschaft oder
des jeweiligen FWZ lebensraumtypische Baumar-
ten erhalten bleiben,5)

b) bei künstlicher Verjüngung lebensraumtypische Bau-
marten und auf mindestens 90 % der Verjüngungsflä-
che lebensraumtypische Hauptbaumarten angepflanzt
oder gesät werden,

4. auf allen in den maßgeblichen Karten (Anlage 2.1 — 2.2)
dargestellten Waldflächen mit Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten der wertbestimmenden Tierart Großes Mausohr
(Myotis myotis), soweit

3) Als lebensraumtypisch gelten die standortheimischen Haupt-, Ne-
ben- und Pionierbaumarten des jeweiligen Lebensraumtyps. Diese
sind für jeden Lebensraumtyp in den „Vollzugshinweisen“ als Teil
der niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz be-
schrieben.

4) „Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ und andere im LSG aus
der Nutzung genommene Flächen mit gleichen Lebensraumtypen
werden zur Einhaltung der Bestimmungen von Nr. 2 a) und 3 a) die-
ser Anlage angerechnet.

5) Siehe Fußnote 3.
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a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege
aa) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Wald-

fläche der jeweiligen Eigentümerin, des jeweiligen
Eigentümers, der jeweiligen Grundstücksgemein-
schaft oder des jeweiligen FWZ erhalten oder ent-
wickelt wird,

bb) je vollem Hektar der Waldfläche der jeweiligen Ei-
gentümerin, des jeweiligen Eigentümers, der je-
weiligen Grundstücksgemeinschaft oder des jewei-
ligen FWZ mindestens sechs lebende Altholzbäume
dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum
natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen von
Altholzbäumen auf mindestens 5 % der Waldflä-
che der jeweiligen Eigentümerin, des jeweiligen
Eigentümers, der jeweiligen Grundstücksgemein-
schaft oder des jeweiligen FWZ ab der dritten
Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von
Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habi-
tatbaumanwärter)6); artenschutzrechtliche Rege-
lungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäu-
men bleiben unberührt, 

b) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege
in der Zeit vom 1. März bis 31. August nur mit Zustim-
mung der Naturschutzbehörde erfolgt,

5. die in den maßgeblichen Karten (Anlage 2.1 — 2.2) als
„Fläche mit natürlicher Waldentwicklung“ gekennzeich-

neten Bereiche sind dauerhaft aus der Nutzung genommen
und der natürlichen Entwicklung überlassen7). Die Flächen
dienen dem Prozessschutz, der Forschung und dem güns-
tigen Erhaltungszustand der betroffenen LRT. Das Errich-
ten von Zäunen und Gattern zum Zwecke der Forschung
und Entwicklung ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 freigestellt.

Freigestellt sind Maßnahmen der Anlage 3 Nr. 1 f) bis j) und
Nr. 4 a) und b), wenn und solange der Zeitpunkt und die Dauer
der Maßnahme sowie die Art ihrer Durchführung durch einen
Bewirtschaftungsplan i. S. d. § 32 Abs. 5 BNatSchG festgelegt
sind, der von der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit
deren Zustimmung erstellt worden ist.
Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5
NAGBNatSchG richtet sich nach den Vorschriften der Er-
schwernisausgleichsverordnung-Wald.

6) Altholz- und Habitatbäume, die zur Erfüllung der Pflichten gemäß
von Nr. 2 a) und 3 a) dienen, „Flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung“ und andere im LSG aus der Nutzung genommene Flä-
chen, die innerhalb der Flächen mit „Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten der wertbestimmenden Tierart Großes Mausohr (Myotis
myotis)“ liegen, werden zur Einhaltung der Bestimmungen von
Nr. 4 a) dieser Anlage angerechnet.

7) Naturschutzfachlich sinnvolle Erstinstandsetzungsmaßnahmen zur
ökologischen Aufwertung sind bis zum 31.12.2022 zulässig.
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